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Informationen zum 
Bauherren-Rechtsschutz

Produktinformationsblatt 
Privat-Rechtsschutz

1.  PRODUKTINFORMATION

Der Bauherren-Rechtsschutz sorgt für Ihr Recht beim Bauen, Kaufen und Sanieren. Er 
schützt Sie vor den hohen Kosten eines Rechtsstreits.

2.  VERSICHERTE PERSONEN UND OBJEKTE 

  Versicherungsnehmer
   Die im Versicherungsschein genannte Wohneinheit, bzw. das Objekt mit der entspre-

chenden Bezeichnung, z. B. Einfamilienhaus, Eigentumswohnung

3.  VERSICHERTE LEISTUNGEN
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverträgen und 
dinglichen Rechten, soweit eine privat genutzte Immobilie in Deutschland betroffen ist 
(z. B. Gewährleistungsansprüche wegen mangelhafter Bauleistungen).
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4.  IMMER INKLUSIVE: MEINRECHT
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Rechtsschutzversicherer der öffentlichen Versicherer und der 
Sparkassen-Finanzgruppe ist die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG, 
 Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf

   Erste Hilfe im Rechtsschutzfall: Mit unseren rund 100 Juristen schätzen wir die 
Erfolgsaussichten in Ihrem Fall ein, prüfen sofort den Versicherungsschutz und 
besprechen mit Ihnen die nächsten Schritte.  

   Anwaltsempfehlung: Gerne benennen wir erfahrene Fachanwälte aus unserem 
Netzwerk für eine persönliche  Beratung – ganz in Ihrer Nähe.

   Telefonische Rechtsberatung: Immer ohne Selbstbeteiligung – Auf Wunsch 
 vermitteln wir Sie an eine qualifizierte Anwaltskanzlei zur telefonischen Erst-
beratung1) – auch in nicht versicherten und nicht versicherbaren Fällen.  

   Mediation: Vertragen statt Streiten: In passenden Fällen vermitteln wir Ihnen 
gerne einen professionellen Konfliktmanager. Immer ohne Selbstbeteiligung!

Alle MEINRECHT-Leistungen erhalten Sie telefonisch 
unter 0211 529-5555. 

Telefonische Erstberatung durch 
einen in Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwalt für Rechts-
angelegenheiten, bei denen die 
Erstberatung ohne Prüfung von 
Unterlagen durchgeführt werden 
kann und deutsches Recht an-
wendbar ist.
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